
Drucksache V.2512023

Niederschrift
über die Sitzung der Regionalversammlung NordOstHessen,

am 28.04.2023, 1 1 .15 Uhr, im Haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel

Anwesenheit: - sh. beiliegende Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

l. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der
Regionalversammlung am 2'1.1't..2022

Drucksache 31/2022 -
2. Allgemeine Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien

hier: Sachstandsbericht durch Vertreter des HMwEVw

3. Mitteilungen

4. Verschiedenes

Herr Vorsitzender Heßler eröffnet um '1 '1.'15 Uhr die Sitzung der Regionalversammlung
NordOstHessen und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere Herrn
Regierungspräsidenten Weinmeister sowie die Vertreter des HIIWEVW, Frau Dr.
Weber und Herrn lsmaier. Er stellt sodann die ordnungsgemäße Ladung und die
Beschlussfähigkeit fest. Gegen seine Feststellungen erheben sich keine
Einwendungen. Anderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Zu Punkt I der Tagesordnung
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Regionalversammlung
am 21 .11 .2022

-Drucksache M. 031 12022-

Die Niederschrift über die Sitzung der Regionalversammlung Nordhessen am
21.1 1.2022 wid einstimmig genehmigt.



Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Allgemeine Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien
hier: Sachstandsbericht durch Vertreter des HMWEVW

Herr Vorsitzender Heßler ruft den TOP auf und führt einleitend aus, dass man sich in
bewegten Zeiten befände. Krieg in der Ukraine, Energiewende - täglich werde man mit
immer mehr Publikationen konfrontiert (Osterpaket, Sommerpaket EU-
Notfallverordnung, etc.), so dass man leicht den Überblick verlieren könne. Deshalb
freue er sich auf die Vorträge der beiden Vertreter des HMWEVW, die den aktuellen
Sachstand zur allgemeinen Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien
aufzeigen sollen.

Herr lsmaier erläutert anhand eindr Präsentation die Entwicklung im Bereich der
Erneuerbaren Energien, mit dem Schwerpunkt Windenergie.

Frau Dr. Weber stellt anhand einer Präsentation den aktuellen Stand der
Gesetzgebung im Bereich Windenergie vor. Ebenfalls stellt sie beabsichtigte
Auslegungshilfen, wie den Erlass zwischen Hl\.4UKLV und HNiIWEVW zu den
Neuregelungen zur Beschleunigung des Windenergieausbaus oder die Auslegungshilfe
zum Wind-an-Land-Gesetz des Bundes vor. Abschließend weist sie auf nächsten
Schritte im Bereich Windenergie hin und auf deren Rechtsfolgen.

Fragen der Mitglieder der RV NOH werden von Herrn lsmaier und Frau Dr. Weber
bea ntwo rtet.

lm Anschluss daran geben die beiden Vertreter des HMWEVW noch einen kurzen
Überblick über den aktuellen Sachstand in Bezug auf Solarenergie.

Fragen der Mitglieder der RV NOH werden von Herrn lsmaier und Frau Dr. Weber und
Herrn Schäfer beantwortet

Die Präsentation wird dem Protokoll beigefügt!

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Mitteilungen

Keine Wortmeldungen!

Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Verschiedenes

Keine Wortmeldungenl

Da keine Wortmeldungen vodiegen, schließt der Vorsitzende um 13.15

gez. Bernd Heßler
(Vorsitzender der Regionalversammlung)

Horst Wenzel
(Schriftführer)

die Sitzung.
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Herchenhahn, Helmut
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VorsiE€nde der

a) Magistrate Fulda und Kassel

b) Kreisausschüsse der Landkreise

c) Verbandsversammlunq ZV Kassel
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Entwicklung im Bereich der Erneuerbaren Energien

HESSEN

Schwerpu n kt: Wi ndenerg ie

Florian lsmaier und Nicole Weber, Referat Raumordnung und Regionalplanung (28.04.2023)
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He6sisches Ministerium f(ir Wirtschaff, Energie, Verkehr und Wohnen

Entwicklung im Bereich der Erneuerbaren
Energien - Schwerpunkt Windenergie

1. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien

2. Stand der Gesetzgebung im Bereich Windenergie

3. Beabsichtigte Auslegungshilfen im Bereich Windenergie

4. Nächste Schritte im Bereich Windenergie

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie

HESSEN
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Hessisches Ministerum für Wirtschaft, Energie Verkehr und Wohnen

1. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der
Erneuerbaren Energien (Teil 1)

. Aus!öser
. Fortschreitender Klimawandel

. Krieg in der Ukraine

. Erfordernis einer beschleunigten Energiewende

Folgen
. Forcierung des Ausbaus Erneuerbarer Energien (quantifizierte Ausbauziele)

. Erhöhter Nutzungsdruck / Flächenkonkurrenzen auf der zur Verfügung
stehenden begrenzten Fläche

. Beitrag der Raumordnung zur Konfliktlösung

HESSEN
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

1. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der
Erneuerbaren Energien (Teil 2)

Photovoltaik (PV)

. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023): 30 % PV-Anteil am ,,Strommix" bis
2030 / Leistung 215 GW

. Hessisches Energiegesetz IHEG 20221: 1 % der Landesfläche

Windenergie
. Wind-an-Land-Gesetz (WindBG 20231= Verbindliche Flächenziele für alle

Bundesländer

. Hessen: 1,8 o/o der Landesfläche (bis Ende 20271 I 2,2 olo der Landesfläche (bis
Ende 2032)

H ESSEN
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Hessisches Ministerium fürWidschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

2. Stand der Gesetzgebung im Bereich
Windenergie

. Wichtiqste gesetzliche Anderunqsreqelunqen:

. Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von
Windenergieanlagen an Land vom 20.07.2022

. Kurzbezeich n ung: Wind-an-Land-Gesetz

. ln Kraft getreten: 01.02.2023

. Enthält in Art. 1 das neue Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG).

. Anderte das BauGB (§§ 245e und 249).

H ESSEN
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Hessisches lvlinislerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

2. Stand der Gesetzgebung im Bereich
Windenergie

Gesetz zur Anderung des Energiesicherungsgesetzes und
anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 08.10.2022
. Anderte das BauGB (§ 245e).

Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für
die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 04.01.2023
. Anderte das WindBG (§§ 2,4, 5, 6).

. Anderte das BauGB (§ 249).

HESSEN
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

3. Beabsichtigte Auslegungshilfen im Bereich
Windenergie

. Gemeinsamer Erlass zwischen HMUKLV und HMWEVVI, zu den

Neuregelungen zur Beschleunigung des Windenergieausbaus

(u.a. Oster- und Sommerpaket, EU-NotfallVO)
. Sachstand:

. Entwurf ist erstellt. Zeitpunkt der Veröffentlichung befindet sich in Abstimmung.

. Auslegungshilfe zum Wind-an-Land-Gesetz des Bundes

' §s.Gludi
. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BIr,,IWSB) hat einen ersten

Entwurf einer Auslegungshilfe zum Wind-an-Land-Gesetz erstellt.

. Eine AG Wind wird den bestehenden Entwurf überarbeiten.

. Erste Sitzung der AG Wind: Anfang Mai 2023

HESSEN
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Hessisches Minrsterium für Wirtschaft, Energie Verkehr und Wohnen

4. Nächste Schritte im Bereich Windenergie

. Umsetzunqsschritte für den ersten Flächenbeitraqswert:

. Schritt 1: Rotor out-Beschluss

Regionalversammlungen sowie Verbandskammer des
Regionalverbands Fran kfurtRheinMain fassen jeweils einen
Beschluss, demgemäß die Rotorblätter von Windenergieanlagen
nicht innerhalb der Windenergie-Vorranggebiete liegen müssen.

Klarstellung des Planungsträgers bei Bestandsplänen, die keine
ausdrückliche Rotor-Regelung enthalten (§ 5 Abs. 4 WindBG).
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Hessisches Ministerium frr Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

4. Nächste Schritte im Bereich Windenergie

. Umsetzunqsschritte für den ersten F!ächenbeitraqswert:

. Schritt 2: Erreichen des ersten Flächenbeitraqswertes

. Bis zum 31.12.2027 ist durch den Planungsträger festzustellen,
dass der Flächenbeitragswert ohne Ausweisung von neuen
Windenergiegebieten erreicht wird (§ 5 Abs. 2 WindBG).

. Planungsträger in Hessen: Regionalversammlungen sowie
Verbandskammer des Regionalverbands Fran kfurtRheinMain

. Abstimmung und Zusammenführung der Beschlüsse:
Vorbereitung durch oberste Landesplanungsbehörde im
HMWEVW

HESSEN
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Hessisches Ministerium furWirtschaft Energie Verkehr und Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie

1. lm Zeitraum bis zur Feststellunq. dass erster Flächenbeitraqswert
erreicht wird:

Ü bergangsweise gilt die Ausschlusswirkung der Vorranggebiete
für Windenergienutzung in den aktuellen Teilregionalplänen
Energie weiter.

HESSEN
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Hessisches I\,,linisterium fürWrrtschaft Energie, Verkehrund Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie

2. lm Zeitraum ab der Feststellunq. dass erster Flächenbeitraqswert
erreicht wird:

Die Ausschlusswirkung der Teilregionalpläne Energie für WEA
entfä!lt.

Die Zu!ässigkeit von WEA außerhalb der Vorranggebiete für
Windenergienutzung richtet sich nach § 35 Abs. 2 BauGB (d.h.
keine Privilegierung).

lm Übrigen gelten die Ptäne fort, insbesondere bleibt der Vorrang
für die Windenergienutzung in den Vorranggebieten für
Windenergienutzung weiter wirksam.

HESSEN
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Hessisches lüinislerium für W rtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie

3. Sonderreqelungen : Repowerinq

a

Flächenbeitraqstrrert erreicht wird :

. Ausschlusswirkung für WEA außerhalb der Vorranggebiete für
WindenergienuEung gilt nicht für ein Repowering-Vorhaben.

. D.h. ein Repowering-Vorhaben außerhalb der Vorranggebiete für
Windenergienutzung ist privilegiert.

HESSEN
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Hess sches [/lnisterium für W rtschaft, Energie Verkehr und Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie
HESSEN
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3. Sonderreqelunqen: Repowerinq

a

Flächenbeitraqswert erreicht wird :

. Voraussetzungen:

. Repowering-Vorhaben liegt nicht in einem Naturschutz- oder
Natura 2000-Gebiet.

. Grundzüge der Planung nicht berührt
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Hessisches [Iinislerium für Wirtschaft Energie Verkehr und Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie
HESSEN

:H=-8,

3. Sonderreqelunqen: Repowerinq

. Im Zeitraum ab der Feststellunq. dass erster Flächenbeitraqswert
erreicht wird. bis zum 31.12.2030:

. Ein Repowering-Vorhaben außerhalb der Vorranggebiete für
Windenergienutzung ist privileg iert.

. Voraussetzung:

. Repowering-Vorhaben liegt nicht in einem Naturschutz- oder
Natura 2000-Gebiet.
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Hessisches lu nislerium für W rlschafl, Energie, Verkehr und Wohnen

5. Rechtsfolgen im Bereich Windenergie

3. Sonderreqelunqen : Repowerinq

. lm Zeitraum ab 01.01.2031:

Die Sonderregelungen für Repowering-Vorhaben gelten nicht
mehr. Diese Vorhaben sind dann außerhalb der Vorranggebiete für
Windenergienutzung nicht mehr privilegiert, sondern als
,,sonstiges Vorhaben" im Sinne von § 35 Abs. 2 BauGB zu
behandeln.

D.h. ein Repowering-Vorhaben darf öffentliche Belange nicht
beeinträchtigen.

HESSEN
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Vielen Dank für lhre Aufmerksamkeit!

HESSEN


